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Gesetz 
vom 4. November 2016 

über die Abänderung des Bankengesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 12. Oktober 1992 über die Banken und Wertpapier-
firmen (Bankengesetz; BankG), LGBl. 1992 Nr. 108, in der geltenden 
Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 2 Abs. 3 Bst. b 

3) Soweit dies gesetzlich ausdrücklich geregelt ist, gilt es zudem für: 
b) lokale Firmen sowie den Betrieb geregelter Märkte und multilateraler 

Handelssysteme (MTF). 

Art. 3 Abs. 4a 

4a) Der Differenzeinwand nach § 1271 ABGB ist unzulässig bei der 
Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten aus: 
a) Bankgeschäften, wenn zumindest eine Vertragspartei zur gewerbs-

mässigen Durchführung von Bankgeschäften und Wertpapierdienst-
leistungen berechtigt ist; 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 92/2016 und 133/2016 
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b) Geschäften mit Finanzinstrumenten nach Anhang 2 Abschnitt C Ziff. 4 
bis 10, die an einem in- oder ausländischen geregelten Markt oder 
einem multilateralem Handelssystem gehandelt werden oder die unter 
einem Rahmenvertrag geschlossen worden sind. 

Art. 3a Abs. 1 Ziff. 31 bis 33 

1) Im Sinne dieses Gesetzes gelten als: 
31. "Abwicklungsbehörde": die Behörde nach Art. 4 des Sanierungs- und 

Abwicklungsgesetzes; 
32. "gedeckte Einlagen": erstattungsfähige Guthaben, die sich aus auf 

einem Konto verbliebenen Beträgen oder aus Zwischenpositionen im 
Rahmen von normalen Bankgeschäften ergeben und von der Bank 
nach den geltenden gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen zu-
rückzuzahlen sind, einschliesslich Festgeldanlagen und Spareinlagen 
sowie Forderungen, die von der Bank durch Ausstellung einer Ur-
kunde verbrieft sind, bis zu einer Höhe von 100 000 Franken oder 
Gegenwert in fremder Währung pro Einleger; 

33. "gedeckte Anlagen": erstattungsfähige Gelder oder Finanzinstrumente 
nach Anhang 2 Abschnitt C, die ein Anleger im Zusammenhang mit 
Wertpapierdienstleistungen einer Bank oder einer Wertpapierfirma 
anvertraut hat und die insgesamt für den einzelnen Anleger die Summe 
von 30 000 Franken nicht übersteigen. 

Art. 7 

Einlagensicherung und Anlegerschutz 

Banken und Wertpapierfirmen, die Gelder oder Finanzinstrumente 
von Kunden halten, sowie Zweigstellen, die nach Art. 59b Abs. 3 der 
liechtensteinischen Einlagensicherung bzw. dem liechtensteinischen Anle-
gerschutz unterstellt wurden, dürfen Bank- oder Wertpapierdienstleis-
tungen erst dann erbringen, wenn die Vorschriften über die Einlagensi-
cherung und den Anlegerschutz (Art. 59b ff.) erfüllt sind. Kommt eine 
Bank oder eine Wertpapierfirma ihren Verpflichtungen nicht nach, wird 
ihr durch die FMA die Bewilligung entzogen. 

Überschrift vor Art. 54 

B. Besondere Bestimmungen über das Konkursverfahren bei Banken und 
Wertpapierfirmen 
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Art. 54 

Anwendbares Recht und Konkurseröffnung 

1) Auf das Konkursverfahren über das Vermögen von Banken und 
Wertpapierfirmen sind, soweit nichts anderes angeordnet wird, die Be-
stimmungen der Konkursordnung anzuwenden. 

2) Die Art. 54 bis 56g sind neben Banken oder Wertpapierfirmen 
auch auf sonstige Institute und Unternehmen im Sinne des Art. 2 Abs. 1 
Bst. a bis d des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes anzuwenden. 

3) Über das Vermögen einer in Abwicklung befindlichen Bank oder 
Wertpapierfirma, für die festgestellt wurde, dass die Voraussetzungen für 
eine Abwicklung nach dem Sanierungs- und Abwicklungsgesetz gegeben 
sind, darf ein Konkursverfahren nur auf Antrag oder mit Zustimmung 
der Abwicklungsbehörde eröffnet werden; vorbehalten bleibt Art. 101 
Abs. 2 Bst. b des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes. Für die Durch-
führung des Konkursverfahrens gelten folgende Anforderungen: 
a) das Landgericht hat die FMA und die Abwicklungsbehörde unver-

züglich über jeden Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens in 
Bezug auf eine Bank oder Wertpapierfirma zu informieren, und zwar 
unabhängig davon, ob sich die Bank oder Wertpapierfirma in Ab-
wicklung befindet oder eine Entscheidung nach Art. 102 Abs. 4 und 5 
des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes veröffentlicht wurde; 

b) über den Antrag ist erst zu entscheiden, sobald die Mitteilungen nach 
Bst. a erfolgt sind, und einer der beiden folgenden Fälle eingetreten ist: 
1. die Abwicklungsbehörde hat das Landgericht darüber unterrich-

tet, dass sie in Bezug auf die Bank oder Wertpapierfirma keine 
Abwicklungsmassnahmen plant; 

2. seit dem Datum des Eingangs der unter Bst. a genannten Mittei-
lungen ist ein Zeitraum von sieben Tagen verstrichen. 

4) Soweit das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz nicht anzuwenden 
ist, ist ein Konkursverfahren nur auf Antrag oder mit Zustimmung der 
FMA zu eröffnen. 

5) Im Konkursverfahren über das Vermögen von Banken und Wert-
papierfirmen kommt der FMA Parteistellung zu. 

6) Über Unternehmen, die ohne Bewilligung der FMA als Banken 
oder Wertpapierfirmen tätig sind, kann ebenfalls ein Konkursverfahren 
nach diesem Abschnitt eröffnet werden. 
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Art. 55 

Bankliquidatoren 

1) Das Landgericht hat bei Eröffnung des Konkursverfahrens einen 
oder mehrere Bankliquidatoren zu bestellen. Diese unterstehen der Auf-
sicht des Landgerichts. 

2) Als Bankliquidatoren können natürliche oder juristische Personen 
bestellt werden, die über entsprechendes Fachwissen im Banken- und 
Wertpapierrecht sowie im Konkursrecht verfügen. 

3) Das Landgericht präzisiert auf Antrag oder nach Anhörung der 
FMA die Einzelheiten des Auftrags an die Bankliquidatoren, insbesondere: 
a) die Berichterstattung gegenüber dem Landgericht; 
b) die Kontrolle der Bankliquidatoren durch das Landgericht. 

4) Die Bankliquidatoren erstatten den Gläubigern und der FMA min-
destens einmal im Jahr Bericht. Das Landgericht kann im Auftrag nach 
Abs. 3 festlegen, dass die Berichterstattung an die Gläubiger durch Be-
kanntmachung auf der Webseite des Gerichts erfolgt. 

5) Die Bankliquidatoren treiben das Konkursverfahren rasch voran. 
Sie haben insbesondere: 
a) die Konkursmasse festzustellen; 
b) die Konkursaktiven zu sichern und zu verwerten; 
c) die im Rahmen des Verfahrens erforderliche Geschäftsführung zu 

besorgen; 
d) die angemeldeten Forderungen zu prüfen; 
e) die Konkursmasse vor Gericht zu vertreten; 
f) Anfechtungsansprüche nach Art. 70 der Konkursordnung geltend zu 

machen; 
g) in Zusammenarbeit mit den Trägern der Sicherungseinrichtungen die 

Erhebung und die Auszahlung der gedeckten Einlagen und die Aus-
zahlung der Entschädigung für die gedeckten Anlagen vorzunehmen; 
sowie 

h) die Erlöse aus der Konkursmasse zu verteilen und dem Landgericht 
einen Schlussbericht vorzulegen. 

6) Das Landgericht kann auf Antrag oder nach Anhörung der FMA 
die Bestellung der Bankliquidatoren jederzeit aus wichtigen Gründen 
widerrufen. 
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7) Die Bankliquidatoren sind im Handelsregister für die Dauer ihrer 
Tätigkeit einzutragen. 

8) Im Übrigen sind auf die Bankliquidatoren, soweit in diesem Ge-
setz nichts anderes vorgesehen ist, die Bestimmungen nach Art. 4 der 
Konkursordnung über den Masseverwalter anzuwenden. 

Art. 56 

Kündigungssperre 

1) Ungeachtet etwaiger gesetzlicher oder vertraglicher Kündigungs-
klauseln darf ein Dauerschuldverhältnis mit einer Bank oder Wertpapier-
firma nach Eröffnung des Konkursverfahrens von der anderen Partei aus 
folgenden Gründen nicht gekündigt werden: 
a) Eröffnung eines Konkursverfahrens; 
b) Zahlungsverzug, der in der Zeit vor der Eröffnung eines Konkursver-

fahrens entstanden ist; oder 
c) Verschlechterung der Vermögensverhältnisse der Bank oder Wertpa-

pierfirma. 

2) Abs. 1 ist auf Arbeits- und Kreditverträge nicht anzuwenden. 

Art. 56a 

Rang der Einlagen in der Konkursrangfolge 

1) Folgende Forderungen werden der dritten Klasse der Konkursfor-
derungen nach Art. 50 der Konkursordnung zugewiesen: 
a) der Teil berechtigter Einlagen von natürlichen Personen, Kleinstun-

ternehmen und kleinen und mittleren Unternehmen, der den Höchst-
betrag für gedeckte Einlagen überschreitet; 

b) Einlagen, die als berechtigte Einlagen von natürlichen Personen, 
Kleinstunternehmen und kleinen und mittleren Unternehmen gelten 
würden, wenn sie nicht auf Zweigstellen von Banken oder Wertpa-
pierfirmen mit Sitz im EWR zurückgehen würden, die sich ausserhalb 
des EWR befinden. 
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2) Folgende Forderungen werden der zweiten Klasse der Konkurs-
forderungen nach Art. 49 der Konkursordnung zugewiesen: 
a) gedeckte Einlagen; 
b) Einlagensicherungssysteme, die im Fall der Eröffnung eines Konkurs-

verfahrens in die Rechte und Pflichten der gedeckten Einleger eintre-
ten. 

3) Die berechtigten Einlagen im Sinne von Abs. 1 umfassen nur Ein-
lagen, die auf einen Namen lauten. 

4) Einlagen bei Unternehmen, die ohne Bewilligung der FMA als 
Banken oder Wertpapierfirmen tätig sind, werden nicht privilegiert. 

5) Eingebrachte Freizügigkeitsleistungen nach Art. 12 Abs. 2 des Ge-
setzes über die betriebliche Personalvorsorge sind unabhängig von den 
übrigen Einlagen des einzelnen Kunden bis zum Betrag von 100 000 
Franken in der dritten Klasse privilegiert. 

Art. 56b 

Vorgängige Auszahlung privilegierter Einlagen 

1) Privilegierte Einlagen nach Art. 56a können aus den verfügbaren 
liquiden Aktiven unabhängig der Anmeldung von Forderungen und 
unter Ausschluss jeglicher Verrechnung vorab ausbezahlt werden. 

2) Das Landgericht legt im Einzelfall den Höchstbetrag der vorab 
auszahlbaren Einlagen fest. Es trägt dabei der Rangordnung der übrigen 
Gläubiger nach Art. 47 ff. der Konkursordnung Rechnung. 

Art. 56c 

Aussonderung von Finanzinstrumenten und Unterbestand 

1) Finanzinstrumente, welche im Eigentum eines Kunden stehen und 
welche die Bank oder Wertpapierfirma im Namen und für Rechnung 
eines Kunden hält oder verwahrt, fallen im Konkursverfahren über das 
Vermögen der Bank oder Wertpapierfirma nicht in die Konkursmasse, 
sondern werden unter Vorbehalt sämtlicher Ansprüche der Bank oder 
Wertpapierfirma gegenüber dem Kunden zu dessen Gunsten ausgeson-
dert. Entsprechendes gilt für Finanzinstrumente, welche die Bank oder 
Wertpapierfirma für Rechnung eines Kunden fiduziarisch hält. 
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2) Sofern die im Konkursverfahren befindliche Bank oder Wertpa-
pierfirma selber Deponentin bei einem Dritten ist, so wird vermutet, die 
Depotwerte seien Bestände ihrer Depotkunden; sie werden nach Abs. 1 
ausgesondert. Die Depotverpflichtungen gegenüber einem Drittverwalter 
sind vom Bankliquidator zu erfüllen. 

3) Die ausgesonderten Finanzinstrumente sind auf eine vom Kunden 
bezeichnete Bank oder Wertpapierfirma zu übertragen oder in Form von 
Wertpapieren an den Kunden auszuliefern. 

4) Genügen die ausgesonderten Finanzinstrumente nicht zur voll-
ständigen Befriedigung der Ansprüche der Kunden, so werden zu deren 
Gunsten im Umfang des Unterbestandes Finanzinstrumente derselben 
Gattung ausgesondert, die die Bank oder Wertpapierfirma auf eigene 
Rechnung hält, auch wenn sie getrennt von den Finanzinstrumenten der 
Kunden verwahrt werden. 

5) Sind danach die Ansprüche der Kunden immer noch nicht voll-
ständig befriedigt, so tragen die Kunden den Unterbestand im Verhältnis 
ihrer Guthaben an Finanzinstrumenten der betreffenden Gattung. In 
diesem Umfang steht den Kunden eine als angemeldet geltende Konkurs-
forderung der vierten Klasse nach Art. 51 der Konkursordnung gegen die 
Bank oder Wertpapierfirma zu. 

6) Die auszusondernden Finanzinstrumente sind zum Gegenwert im 
Zeitpunkt der Eröffnung des Konkursverfahrens im Inventar vorzumer-
ken. Das Inventar weist auf die Ansprüche der Bank oder Wertpapier-
firma gegenüber dem Kunden hin, die einer Aussonderung entgegenste-
hen. 

Art. 56d 

Feststellung der Forderungen und Anmeldeverzeichnis 

1) Die aus den ordnungsgemäss geführten Büchern ersichtlichen For-
derungen gelten als angemeldet. 

2) Der Bankliquidator prüft die angemeldeten Forderungen nach Be-
stand und Rang und merkt sie vor. Er kann die Gläubiger auffordern, 
zusätzliche Beweismittel einzureichen. Über die nicht aus den Büchern 
ersichtlichen Forderungen holt der Bankliquidator die Erklärung der 
Bank oder Wertpapierfirma ein. Der Bankliquidator erstattet dem Land-
gericht über seine Prüfung Bericht und erklärt sich über die Richtigkeit 
und Rangordnung jeder angemeldeten Forderung. 
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3) Das Landgericht entscheidet, ob und in welchem Rang Forderungen 
anerkannt werden. Eine öffentliche Prüfungsverhandlung findet nicht 
statt. 

4) Die Entscheidung des Landgerichts ist in das Anmeldeverzeichnis 
aufzunehmen. 

Art. 56e 

Einsicht in das Anmeldeverzeichnis 

1) Die Gläubiger können das Anmeldeverzeichnis während mindes-
tens 20 Tagen beim Landgericht einsehen. 

2) Das Landgericht macht öffentlich bekannt, ab welchem Zeitpunkt 
und in welcher Form die Einsichtnahme erfolgen kann. 

3) Jedem Gläubiger, dessen Forderung nicht wie angemeldet oder wie 
aus den Büchern der Bank oder Wertpapierfirma ersichtlich ins Anmel-
deverzeichnis aufgenommen wurde, wird schriftlich mitgeteilt, weshalb 
seine Forderung bestritten wurde. 

Art. 56f 

Prüfungsklage 

1) Gläubiger, deren Forderungen festgestellt sind, können innerhalb 
von 20 Tagen ab der öffentlichen Auflage des Anmeldeverzeichnisses die 
Richtigkeit und die Rangordnung angemeldeter Forderungen beim 
Landgericht bestreiten. Die Forderung gilt dann als im Sinne von Art. 66 
der Konkursordnung nicht festgestellt und der Gläubiger hat auf Anord-
nung des Landgerichts die Prüfungsklage nach Art. 67 Abs. 1 der Kon-
kursordnung zu erheben. 

2) Im Übrigen gelten die Art. 67 bis 69 der Konkursordnung. 

Art. 56g 

Verwertung 

1) Der Bankliquidator entscheidet über die Art und den Zeitpunkt 
der Verwertung und führt diese durch. 
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2) Vermögenswerte können ohne Aufschub verwertet werden, wenn 
sie: 
a) schneller Wertverminderung ausgesetzt sind; 
b) unverhältnismässig hohe Verwaltungskosten verursachen; 
c) an einem repräsentativen Markt gehandelt werden; oder 
d) nicht von bedeutendem Wert sind. 

3) Der Bankliquidator erstellt über die verwertenden Konkursaktiven 
einen Verwertungsplan, der über die Art der Verwertung Auskunft gibt 
und teilt ihn den Gläubigern mit. Die Gläubiger können während einer 
vom Bankliquidator angesetzten Frist vom Landgericht über die im 
Verwertungsplan angeführten Verwertungshandlungen eine anfechtbare 
Entscheidung verlangen. 

4) Verwertungshandlungen nach Abs. 2 müssen nicht in den Verwer-
tungsplan aufgenommen werden. 

5) Der Bankliquidator hat den Verwertungsplan und die beabsichtigte 
Veräusserung von wesentlichen Teilen des Vermögens dem Landgericht 
und der FMA mitzuteilen. 

6) Auf die gerichtliche Veräusserung finden die Art. 72 und 73 der 
Konkursordnung sinngemäss Anwendung. 

Art. 59a 

Nachlassvertrag 

1) Die Gläubiger sind öffentlich aufzufordern, allfällige Einwendungen 
gegen den zu ihrer Einsicht aufgelegten Nachlassvertragsentwurf geltend 
zu machen. Eine Gläubigerversammlung findet nicht statt. 

2) Der Nachlassvertrag ist zu genehmigen, wenn die angebotene 
Summe im richtigen Verhältnis zu den Hilfsmitteln des Schuldners steht 
und die Vollziehung des Nachlassvertrages sowie die vollständige Befrie-
digung der anerkannten privilegierten Gläubiger sichergestellt ist und 
wenn sich ausserdem nach Prüfung aller Verhältnisse ergibt, dass die 
Interessen der Gesamtheit der Gläubiger durch den Nachlassvertrag 
besser gewahrt werden als durch das Konkursverfahren. 

3) Die durch Pfänder gesicherten Forderungen können im Nachlass-
vertrag angemessen gestundet werden. 

4) Im Übrigen findet Art. 56 über die Kündigungssperre sinngemäss 
Anwendung. 
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Überschrift vor Art. 59b 

D. Einlagensicherung und Anlegerschutz 

Art. 59b 

Grundsatz 

1) Banken und Wertpapierfirmen, die Gelder oder Finanzinstrumente 
von Kunden halten, sorgen für eine ausreichende Sicherung der Einlagen 
und Anlagen nach Massgabe der Bestimmungen dieses Abschnitts. 

2) Die Einlagensicherung und der Anlegerschutz erstrecken sich auch 
auf Zweigstellen liechtensteinischer Banken und Wertpapierfirmen in 
anderen EWR-Mitgliedstaaten sowie in Drittstaaten. 

3) Liechtensteinische Zweigstellen von Banken oder Wertpapierfir-
men mit Sitz ausserhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes können der 
liechtensteinischen Einlagensicherung bzw. dem liechtensteinischen Anle-
gerschutz unterstellt werden, wenn das Einlagensicherungssystem oder 
das Anlegerschutzsystem, welchem diese Zweigstellen angeschlossen sind, 
dem liechtensteinischen Sicherungssystem nicht gleichwertig sind. 

4) Die Einlagensicherung umfasst die gedeckten Einlagen, die auf einen 
Namen lauten. 

5) Der Anlegerschutz umfasst die gedeckten Anlagen. 

6) Eine von der FMA beauftragte Revisionsstelle mit einer Bewilligung 
nach Art. 37 prüft die Gesetzes- und Ordnungsmässigkeit der Sicherungs-
einrichtungen und nimmt in einem ausführlichen Revisionsbericht hierzu 
Stellung. 

7) Die Regierung regelt das Nähere, insbesondere die Ausnahmen 
von der Einlagensicherung und dem Anlegerschutz, mit Verordnung. 

Art. 59c 

Selbstregulierung 

1) Banken und Wertpapierfirmen sind verpflichtet, sich zum Zweck 
der Einlagensicherung und des Anlegerschutzes der Selbstregulierung 
der Banken und Wertpapierfirmen anzuschliessen oder sich an einer 
ausländischen Sicherungseinrichtung zu beteiligen. 

2) Die Selbstregulierung unterliegt der Genehmigung durch die FMA. 
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3) Die Selbstregulierung wird genehmigt, wenn sie: 
a) die Auszahlung der gedeckten Einlagen innert 20 Arbeitstagen nach 

Erhalt der Mitteilung nach Art. 59d gewährleistet; 
b) die Auszahlung der Entschädigung an die geschützten Anleger im 

Umfang der Sicherung spätestens drei Monate nach dem Zeitpunkt, 
zu dem die Berechtigung und die Höhe der Forderung festgestellt 
wurde, gewährleistet; 

c) sicherstellt, dass jede Bank oder Wertpapierfirma im Umfang ihrer 
Beitragsverpflichtung dauernd liquide Mittel hält, welche die gesetzli-
che Liquidität übersteigen. 

4) Genügt die Selbstregulierung den Anforderungen nach den Abs. 1 
bis 3 nicht, so regelt die Regierung die Einlagensicherung mit Verord-
nung. Sie bezeichnet namentlich den Träger der Einlagensicherung und 
legt die Beiträge der Banken und Wertpapierfirmen fest. 

Art. 59d 

Auslösen der Einlagen- und Anlagensicherung 

Hat die Abwicklungsbehörde oder das Landgericht Abwicklungs-
massnahmen nach Art. 37 ff. des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes 
oder eine Stundung nach Art. 42 ff. angeordnet, ein Konkursverfahren 
nach Art. 54 ff. eröffnet oder eine Nachlassstundung nach Art. 57 ff. 
gewährt, so teilt die Abwicklungsbehörde oder das Landgericht dies 
sofort dem Träger der Sicherungseinrichtung mit und informiert ihn 
über den Bedarf an Leistungen zur Auszahlung der gedeckten Einlagen 
und Anlagen. 

Art. 59e 

Abwicklung und Legalzession 

1) Der Träger der Sicherungseinrichtung stellt den entsprechenden 
Betrag aus der Einlagensicherung innert 15 Arbeitstagen nach Erhalt der 
Mitteilung nach Art. 59c der vom Landgericht oder der Abwicklungsbe-
hörde hierfür bestellten Person zur Verfügung. Bei in jeder Hinsicht 
aussergewöhnlichen Umständen und in besonderen Fällen kann die 
FMA auf Antrag des Trägers der Einlagensicherung die Frist einmalig 
um höchstens 10 Tage verlängern. 
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2) Der Träger der Sicherungseinrichtung stellt die entsprechende Ent-
schädigung aus dem Anlegerschutz möglichst bald, spätestens aber drei 
Monate nach dem Zeitpunkt, zu dem die Berechtigung und die Höhe der 
Forderung festgestellt wurde, der vom Landgericht oder von der Ab-
wicklungsbehörde in der Anordnung bezeichneten Person zur Verfü-
gung. Bei in jeder Hinsicht aussergewöhnlichen Umständen und in be-
sonderen Fällen kann die FMA auf Antrag des Trägers der Einlagensi-
cherung die Frist einmalig um höchstens weitere drei Monate verlängern. 

3) Die Anleger müssen ihre Forderungen unter Angabe einer Konto-
verbindung für die Überweisung einer Entschädigung bei der vom Land-
gericht oder von der Abwicklungsbehörde bestellten Person binnen eines 
Jahres nach formeller Mitteilung des Landgerichts oder der Abwick-
lungsbehörde an den Träger der Sicherungseinrichtung anmelden. An-
dernfalls besteht kein Anspruch auf Entschädigung aus dem Anleger-
schutz, es sei denn, der Anleger war zu einer fristgerechten Anmeldung 
nicht in der Lage. 

4) Die Auszahlung der Einlagen und Entschädigungen durch die vom 
Landgericht oder von der Abwicklungsbehörde bestellte Person erfolgt 
unverzüglich, für Einleger jedenfalls aber innert der Frist nach Abs. 1 
bzw. für Anleger jedenfalls innert der Frist nach Abs. 2. Voraussetzung 
ist in beiden Fällen, dass der Einleger oder Anleger der vom Landgericht 
oder von der Abwicklungsbehörde bestellten Person rechtzeitig eine 
Kontoverbindung für die Überweisung angegeben hat. 

5) Im Falle der förmlichen Ablehnung einer Forderung durch die 
vom Landgericht oder der Abwicklungsbehörde bestellten Person oder 
bei Überschreitung der Fristen nach Abs. 4 kann der betroffene Einleger 
oder Anleger Klage gegen den Träger der Sicherungseinrichtung erheben. 

6) Die Rechte der Einleger und Anleger gehen im Umfang der Aus-
zahlungen auf den Träger der Sicherungseinrichtung über. 

Überschrift vor Art. 60 

E. Liquidation 
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Art. 60 

Zuweisung einer anderen Bank oder Wertpapierfirma 

Die FMA kann einer Bank oder Wertpapierfirma im Falle der Liqui-
dation eine andere inländische Bank oder Wertpapierfirma zuweisen, bei 
der Gelder von Kunden für diese eingelegt werden können. 

Art. 60a 

Anwendungsbereich 

1) Art. 60b bis 60z sind anzuwenden auf: 
a) Banken, denen in einem EWR-Mitgliedstaat oder der Schweiz die 

Bewilligung erteilt worden ist; und 
b) Wertpapierfirmen im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Ziff. 2 der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 und deren in einem anderen EWR-Mitgliedstaat 
als ihrem Sitzmitgliedstaat errichteten Zweigstellen. 

2) Im Fall einer Anwendung der Abwicklungsinstrumente und einer 
Ausübung der Abwicklungsbefugnisse nach dem Sanierungs- und Ab-
wicklungsgesetz gelten die Art. 60b bis 60z darüber hinaus für die in den 
Anwendungsbereich des vorgenannten Gesetzes fallenden Finanzinstitute, 
Firmen und Mutterunternehmen. 

3) Soweit in diesem Kapitel auf EWR-Mitgliedstaaten Bezug genom-
men wird, gelten die Bestimmungen sinngemäss auch für die Schweiz. 

Art. 60b 

Internationale Zuständigkeit 

1) Zur Gewährung einer Stundung oder Nachlassstundung sowie zur 
Eröffnung eines Konkursverfahrens ist das Landgericht nur dann zu-
ständig, wenn der Bank oder Wertpapierfirma in Liechtenstein die Be-
willigung erteilt worden ist. 

2) Abs. 1 gilt sinngemäss für die Abwicklungsbehörde in Bezug auf 
die Anwendung der Abwicklungsinstrumente und die Ausübung der 
Abwicklungsbefugnisse. 
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Art. 60c 

Informationspflicht und Bekanntmachungen im Ausland 

1) Die FMA ist unverzüglich zu verständigen über: 
a) die Entscheidung auf Bewilligung der Stundung, Nachlassstundung 

oder der Konkurseröffnung und den konkreten Wirkungen dieser 
Massnahmen durch das Landgericht; und 

b) die Anwendung der Abwicklungsinstrumente und die Ausübung der 
Abwicklungsbefugnisse durch die Abwicklungsbehörde. 

2) Die FMA hat von der Entscheidung nach Abs. 1 Bst. a unverzüg-
lich die zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaates zu unter-
richten. Vor jeder Entscheidung der Organe der Bank oder Wertpapier-
firma über eine freiwillige Liquidation werden die zuständigen Behörden 
des Herkunftsmitgliedstaats von der FMA gehört. Die freiwillige Liqui-
dation der Bank oder Wertpapierfirma steht der Einleitung einer Sanie-
rungsmassnahme oder der Eröffnung eines Liquidationsverfahrens nicht 
entgegen. 

3) Das Landgericht veranlasst weiters unverzüglich die Bekanntma-
chung der Stundung, der Nachlassstundung oder der Konkurseröffnung 
durch Edikt. Daraufhin veröffentlicht die Abwicklungsbehörde unver-
züglich die Bekanntmachung der Anwendung der Abwicklungsinstru-
mente und der Ausübung der Abwicklungsbefugnisse im Amtsblatt der 
Europäischen Union und in zwei überregionalen Zeitungen jedes der 
EWR-Mitgliedstaaten, in denen die Bank oder Wertpapierfirma eine 
Zweigstelle hat oder grenzüberschreitende Dienstleistungen erbringt, in 
der Amtssprache oder den Amtssprachen der betroffenen Staaten. In der 
Bekanntmachung sind auch insbesondere Gegenstand und Rechtsgrund-
lage der Entscheidung, die Rechtsmittelfristen, vor allem eine leicht ver-
ständliche Angabe des Zeitpunkts, zu dem diese Fristen enden, sowie die 
genaue Anschrift des Gerichts, bei dem das Rechtsmittel einzubringen, 
und des Gerichts, von dem über das Rechtsmittel zu entscheiden ist, 
anzugeben. Zur Bekanntmachung sind die Unterlagen unverzüglich und 
auf dem geeignetsten Wege an das EFTA-Sekretariat in Brüssel und an 
zwei überregionale Zeitungen jedes der betroffenen Staaten zu senden. 

4) Für die Forderungsanmeldung gilt Art. 60h. 

Überschrift vor Art. 60e 

B. Konkursverfahren 



15 

Art. 60e 

Konkursmasse 

Das Konkursverfahren erstreckt sich auch auf das in anderen EWR-
Mitgliedstaaten gelegene unbewegliche Vermögen der Bank oder Wert-
papierfirma. 

Art. 60f 

Zustellung des Beschlusses über die Konkurseröffnung und weitere 
Unterrichtung der Gläubiger 

1) Eine Ausfertigung des Konkursedikts ist den Gläubigern, die ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt, ihren Wohnsitz oder ihren Sitz in einem ande-
ren EWR-Mitgliedstaat haben, zuzustellen, selbst wenn die Vorausset-
zungen nach Art. 1 Abs. 5 der Konkursordnung vorliegen. Dem Edikt ist 
eine Belehrung anzuschliessen, die in sämtlichen Amtssprachen des EWR 
mit den Worten "Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen 
beachten!" überschrieben sein muss und in der anzugeben ist, bei wel-
chem Gericht die Forderung anzumelden ist und ob die bevorrechtigten 
oder dinglich gesicherten Gläubiger ihre Forderungen anmelden müssen. 

2) Der Bankliquidator hat die Gläubiger in geeigneter Form, insbe-
sondere über den Fortgang der Verwertung, zu unterrichten. 

Art. 60g 

Zahlung nach Konkurseröffnung 

1) Wer an eine Bank oder Wertpapierfirma, die keine juristische Per-
son ist und über deren Vermögen ein Konkurs in einem anderen EWR-
Mitgliedstaat eröffnet worden ist, leistet, wird von seiner Schuld befreit, 
wenn ihm die Konkurseröffnung nicht bekannt war. 

2) Erfolgt die Leistung vor der öffentlichen Bekanntmachung nach 
Art. 60c, so wird bis zum Beweis des Gegenteils vermutet, dass dem 
Leistenden die Konkurseröffnung nicht bekannt war. Erfolgt die Leis-
tung nach dieser Bekanntmachung, so wird bis zum Beweis des Gegen-
teils vermutet, dass dem Leistenden die Eröffnung bekannt war. 
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Art. 60h 

Geltendmachung der Forderungen 

1) Jeder Gläubiger, der seinen Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt 
oder Sitz in einem anderen EWR-Mitgliedstaat hat, hat in der Anmel-
dung die Art, den Entstehungszeitpunkt und den Betrag der Forderung 
anzugeben, weiters ob er für die Forderung ein Vorrecht, eine dingliche 
Sicherheit oder einen Eigentumsvorbehalt geltend macht und welche 
Vermögenswerte Gegenstand seiner Sicherheit sind. Er hat der Anmel-
dung eine Kopie der etwaigen Belege anzuschliessen. 

2) Jeder Gläubiger, der seinen Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt 
oder Sitz in einem anderen EWR-Mitgliedstaat hat, kann seine Forde-
rung in der Amtssprache dieses Staates anmelden. In diesem Fall muss 
die Anmeldung die Überschrift "Anmeldung einer Forderung" in deut-
scher Sprache tragen. Das Landgericht kann jedoch vom Gläubiger eine 
Übersetzung der Anmeldung verlangen. 

Art. 60i 

Grundsatz 

Die Entscheidung eines EWR-Mitgliedstaates über Sanierungsmass-
nahmen und die Eröffnung eines Verfahrens zur Liquidation einer Bank 
oder Wertpapierfirma wird in Liechtenstein ohne Rücksicht auf die 
Voraussetzungen nach Art. 5 Abs. 2 der Konkursordnung anerkannt. Sie 
ist in Liechtenstein wirksam, sobald die Entscheidung in dem Staat der 
Verfahrenseröffnung wirksam wird. Dies gilt auch dann, wenn eine sol-
che Sanierungsmassnahme in Liechtenstein nicht vorgesehen ist. 

Art. 60m 

Unterrichtung 

1) Hält die FMA bei Banken oder Wertpapierfirmen, die im Wege einer 
Zweigstelle in Liechtenstein tätig sind, die Durchführung einer oder 
mehrerer Sanierungsmassnahmen für notwendig, so setzt sie die zustän-
digen Behörden des Herkunftsmitgliedstaates davon in Kenntnis. 

2) Die zuständige Behörde im Sinne des Abs. 1 ist eine zuständige 
Behörde im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Ziff. 40 der Verordnung (EU) Nr. 
575/2013 oder eine Abwicklungsbehörde nach Art. 2 Abs. 1 Ziff. 18 der 
Richtlinie 2014/59/EU hinsichtlich der aufgrund dieser Richtlinie ge-
troffenen Reorganisationsmassnahmen. 
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Art. 60n Sachüberschrift und Abs. 1 

Banken und Wertpapierfirmen mit Sitz ausserhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums 

1) Hat eine Bank oder Wertpapierfirma mit Sitz ausserhalb des Euro-
päischen Wirtschaftsraums in zumindest zwei EWR-Mitgliedstaaten 
Zweigstellen, so hat das Landgericht von der Entscheidung über die 
Bewilligung der Stundung bzw. Nachlassstundung oder von der Ent-
scheidung über die Konkurseröffnung sowie den konkreten Wirkungen 
der jeweiligen Entscheidung unverzüglich auch die FMA zu verständi-
gen; die Abwicklungsbehörde verständigt die FMA von der Anwendung 
der Abwicklungsinstrumente und der Ausübung der Abwicklungsbefug-
nisse. Die FMA hat von dieser Entscheidung und vom Entzug der Bewil-
ligung unverzüglich die zuständigen Behörden der anderen Aufnah-
memitgliedstaaten, in denen die Bank oder Wertpapierfirma Zweigstellen 
errichtet hat und die in der jährlich im Amtsblatt der Europäischen Union 
veröffentlichten Liste nach Art. 20 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2013/36/EU 
angeführt sind, zu unterrichten. 

Art. 60o Abs. 1 und 2 Bst. a und b 

1) Für die Stundung, die Nachlassstundung und das Konkursverfah-
ren sowie die Anwendung der Abwicklungsinstrumente und die Aus-
übung der Abwicklungsbefugnisse gilt, soweit in den Art. 60p bis 60z 
nichts anderes bestimmt ist, das Recht des Staates, in dem das Verfahren 
eröffnet wird. 

2) Nach dem Recht des Staates der Verfahrenseröffnung richten sich 
insbesondere: 
a) welche Vermögenswerte zur Masse gehören und wie die nach der Ver-

fahrenseröffnung von der Bank oder der Wertpapierfirma erlangten 
Vermögenswerte zu behandeln sind; 

b) die jeweiligen Befugnisse der Bank oder der Wertpapierfirma sowie 
des Verwalters oder Liquidators; 

Art. 60p Einleitungssatz und Bst. c 

Für die Wirkungen der Stundung, der Nachlassstundung, des Kon-
kurses und der Abwicklungsinstrumente sowie für die Ausübung der 
Abwicklungsbefugnisse ist: 
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c) auf Rechte der Bank oder Wertpapierfirma an einer unbeweglichen 
Sache, einem Schiff oder einem Luftfahrzeug, die der Eintragung in 
ein öffentliches Register unterliegen, ausschliesslich das Recht des 
Staates massgebend, unter dessen Aufsicht das Register geführt wird. 

Art. 60q Abs. 1 

1) Das dingliche Recht eines Gläubigers oder eines Dritten an körper-
lichen oder unkörperlichen, beweglichen oder unbeweglichen Sachen der 
Bank oder Wertpapierfirma - sowohl an bestimmten Sachen als auch an 
einer Mehrheit von nicht bestimmten Sachen mit wechselnder Zusam-
mensetzung -, die sich zum Zeitpunkt der Eröffnung des Verfahrens im 
Gebiet eines anderen EWR-Mitgliedstaates befinden, wird von der Er-
öffnung des Verfahrens nicht berührt. 

Art. 60r Abs. 1 und 2 

1) Die Eröffnung eines Verfahrens über das Vermögen des Käufers 
einer Sache lässt die Rechte des Verkäufers aus einem Eigentumsvorbe-
halt unberührt, wenn sich diese Sache zum Zeitpunkt der Eröffnung des 
Verfahrens im Gebiet eines anderen EWR-Mitgliedstaates als dem der 
Verfahrenseröffnung befindet. 

2) Die Eröffnung eines Verfahrens über das Vermögen des Verkäu-
fers einer Sache nach deren Lieferung rechtfertigt nicht die Auflösung 
oder Beendigung des Kaufvertrags und steht dem Eigentumserwerb des 
Käufers nicht entgegen, wenn sich diese Sache bei Verfahrenseröffnung 
im Gebiet eines anderen EWR-Mitgliedstaates als dem der Verfahrenser-
öffnung befindet. 

Art. 60s Abs. 1 

1) Die Befugnis eines Gläubigers, mit seiner Forderung gegen eine 
Forderung der Bank oder Wertpapierfirma aufzurechnen, wird von der 
Eröffnung des Verfahrens nicht berührt, wenn diese Aufrechnung nach 
dem für die Forderung der Bank oder Wertpapierfirma massgebenden 
Recht zulässig ist. 
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Art. 60t 

Recht der gelegenen Sache 

Für die Ausübung von Eigentumsrechten oder anderen Rechten an 
Finanzinstrumenten im Sinne des Art. 4 Abs. 1 Ziff. 50 Bst. b der Ver-
ordnung (EU) Nr. 575/2013, deren Existenz oder Übertragung ihre Ein-
tragung in ein in einem EWR-Mitgliedstaat geführtes Register oder Kon-
to oder bei einer zentralen Verwahrstelle voraussetzt, ist das Recht des 
Staates massgebend, in dem sich das Register, das Konto bzw. die zentrale 
Verwahrstelle befindet, in dem bzw. bei der die betreffenden Rechte 
eingetragen wurden. 

Art. 60u 

Saldierungsvereinbarungen 

Unbeschadet der Art. 87 und 90 des Sanierungs- und Abwicklungsge-
setzes gilt für Saldierungsvereinbarungen ausschliesslich das Recht, das 
für den Vertrag über derartige Vereinbarungen massgeblich ist. 

Art. 60v 

Wertpapierpensionsgeschäfte 

Unbeschadet der Art. 87 und 90 des Sanierungs- und Abwicklungsge-
setzes gilt für Wertpapierpensionsgeschäfte ausschliesslich das Recht, das 
für den Vertrag über derartige Geschäfte massgeblich ist. 

Art. 60y Einleitungssatz 

Verfügt die Bank oder die Wertpapierfirma durch eine nach Eröff-
nung des Verfahrens vorgenommene Rechtshandlung gegen Entgelt über: 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Sanierungs- und Abwick-
lungsgesetz vom 4. November 2016 in Kraft. 

In Stellvertretung des Landesfürsten: 
gez. Alois 
Erbprinz 

gez. Adrian Hasler 
Fürstlicher Regierungschef 
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